
 
 

   
 

Fachkräftemangel in den Pflegeberufen 

Wie beabsich-
tigt ihre Partei 
auf den Fach-
kräftemangel 
in den Pflege-
berufen zu re-
agieren, damit 
die pflegebe-
dürftigen Men-
schen eine an-
gemessene 
Versorgung in 
den verschie-
denen Arbeits-
feldern der 
Pflege erhal-
ten? 

Bündnis 90/ Die Grünen ha-
ben und werden sich für zu-
sätzliche Ausbildungsplätze in 
der Altenpflege und eine 
verbesserte Förderung der 
Fachseminare einsetzten. Des 
Weiteren kritisieren Bündnis 
90/die Grünen, dass bislang 
nicht ausreichend Träger von 
Altenhilfeeinrichtungen an 
der Finanzierung Ausbildung 
beteiligt sind. Sie fordern eine 
Ausbildungsumlage, die ne-
ben der Beteiligung an den 
Ausbildungskosten auch ei-
nen besseren Ausbildungsmix 
aus ambulanten, teilstationä-
ren, stationären und offenen 
Altenpflegeeinrichtungen 
gewährleisten kann. Insbe-
sondere bei den Trägern der 
ambulanten Pflege wird eine 
Refinanzierung der Ausbil-
dungspauschalen bspw. über 
die Pflegesätze gefordert. 

Die SPD möchte sich für eine 
gerechte Entlohnung, gute 
Arbeitsbedingungen und 
die Weiterentwicklung der 
Berufsfelder einsetzen. Be-
mängelt werden die man-
gelnden Aufstiegsmöglich-
keiten durch Bildung. Die 
SPD möchte die Investitio-
nen im Gesundheitswesen 
erhöhen, die Aus- und Wei-
terbildung zu den Gesund-
heits- und Pflegeberufen 
weiter entwickeln und ver-
stärkt Männer in den Pfle-
geberuf integrieren. 

Insbesondere eine zuneh-
mende Akademisierung und 
Professionalisierung im Zuge 
der Aus- und Weiterbildung 
scheinen hierfür notwendig. 
Politik und Betriebe sind glei-
chermaßen dazu angehal-
ten, die Rahmenbedingun-
gen für diese Änderungen zu 
schaffen. Die FDP wird vor 
allem versuchen, die Bürokra-
tie in den Pflegeberufen zu 
reduzieren, sowie die Pflege-
versicherung auf eine solide 
Grundlage zu stellen. Außer-
dem hat die Landesregie-
rung NRW (CDU/FDP) die un-
zeitgemäße Landesberichter-
stattung für Pflegeberufe 
2009 durch das Pflegefach-
kraft-Monitoring  ersetzt, um 
fundierte Informationen und 
Planungssicherheit zu ge-
währleisten. 

Die CDU sieht zu diesem As-
pekt 
als wichtige Voraussetzung 
eine fachlich angemessene 
und ausreichende Personal-
ausstattung. Dies soll unter 
anderem durch eine Attraktivi-
tätssteigerung der Pflegeberu-
fe  erreicht werden. Dazu wird 
die verbesserte Anerkennung 
der Pflege als Beruf in der Ge-
sellschaft genannt. Die CDU 
möchte lebensälteren Men-
schen die Möglichkeit geben 
durch eine fundierte Ausbil-
dung in die Altenpflege hi-
neinzukommen. Unterstützend 
soll außerdem wirken, dass die 
Pflege von fachfremden Tä-
tigkeiten entlastet wird und ein 
gutes Personalmanagement 
bzw. Personalentwicklungs-
management eingerichtet 
wird. Ziel ist eine gute  Zusam-
menarbeit von Haupt- und 
Ehrenamtlichen. 



 
 

   
 

Welche Schritte 
plant ihre Partei 
zur Attraktivi-
täts-steigerung 
der Pflegeberu-
fe? 

Bündnis 90/ Die Grünen wer-
den sich für mehr Anerken-
nung und angemessenere 
und bessere Bezahlung für 
Pflegekräfte einsetzen. Im 
Bereich der stationären Kran-
kenpflege werden bessere 
Personalschlüssel, familienver-
trägliche Arbeitszeitregelun-
gen und zeitgemäße Organi-
sationsmodelle, Gesundheits-
schutz und Gesundheitsförde-
rung am Arbeitsplatz gefor-
dert. Pflegende sollen mehr 
Handlungskompetenzen, 
Möglichkeiten zur Fort- und 
Weiterbildung (auch an 
Hochschulen) und Supervisi-
onen erhalten. Des Weiteren 
wird sich die Partei für eine 
Sicherung der regulären Be-
schäftigung einsetzen, um 
der Entwicklung des Einsatzes 
von Personaldienstgesell-
schaften und Zeitarbeitsfir-
men gegenzusteuern. Um 
diese Forderungen eine Fi-
nanzierungsgrundlage ge-
genüberzustellen, plädieren 
Bündnis 90/ Die Grünen für 

Neben Imagekampagnen, 
sind der SPD nach, vor allem 
Maßnahmen im Bereich der 
Arbeitsorganisation erforder-
lich. Hier erscheinen die 
Verbesserung von berufli-
chen Aufstiegschancen und 
akzeptablen Arbeitszeiten, 
die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf und die Entlas-
tung von Bürokratie erfor-
derlich. 

Erhöhte Förderung und zu-
sätzliche Geldmittel wurden 
für die Altenpflegeausbildung 
bereitgestellt. 

In diesem Bereich möchte die 
CDU  weiter auf die positive 
und aktive Unterstützung und 
Einbeziehung der Auszubil-
denden in Pflegeberufen set-
zen. Zum Beispiel soll die Quali-
tät der Ausbildung und die 
Leistung der Auszubildenden 
durch eine offizielle Ehrung der 
Besten erreicht werden. Auch 
die Teilnahme am politischen 
Geschehen, z.B. anhand von  
Ideenwettbewerben soll die 
Aufmerksamkeit der ausbil-
denden Einrichtungen fördern 
und die Innovationsfähigkeit 
des gesamten Berufsfeldes 
hervorheben. 



 
 

   
 

eine Reform der Pflegeversi-
cherung im Sinne einer Bür-
gerinnenversicherung, in der 
alle versichert sind und alle 
Einkommensarten zur Finan-
zierung beitragen. 



 
 

   
 

Berufsbildung und Ausbildung  
Wie positioniert 
sich Ihre Partei 
zur Zusammen-
führung der 
drei Ausbil-
dungs-gänge 
Kinderkran-
kenpflege, Ge-
sundheits- und 
Krankenpflege 
sowie Alten-
pflege? 

Bündnis 90/ Die Grünen un-
terstützen die inhaltliche und 
strukturelle Zusammenführung 
der Ausbildungsgänge. Sie 
sprechen sich für eine integ-
rierte Ausbildungsform aus. 
Die generalistische Ausbil-
dung wird aufgrund der Ge-
fahr einer mangelnden Fach-
kompetenz in spezielleren 
fachlichen Fragen, der Sorge 
eines Verbleibs beruflich 
Pflegender auf dieser Qualifi-
kationsstufe und eines folglich 
Mangels spezialisierter Fach-
kräfte kritisiert.   

Die SPD spricht sich für eine 
drei-jährig integrierende 
Ausbildungsform aus. Auch 
die Sonderstellung des Aus-
bildungssystems soll aufge-
hoben werden. Die Durch-
lässigkeit zwischen verschie-
denen Aus- Fort- und Wei-
terbildungen soll frühzeitig 
angelegt werden und sich 
auch auf die Anrechnung 
weiterer Qualifikationen be-
ziehen (z.B. Pflegehelfer).  

Gestiegene fachliche und 
persönliche Anforderungen 
an Pflegende im europäi-
schen Wettbewerb erfordern 
eine Veränderung in der 
Ausbildung des Pflegeperso-
nals. Mit einer Zusammenfüh-
rung der drei grundständigen 
zu einem gemeinsamen Pfle-
geberuf (generalisierte Aus-
bildung) könnte den verän-
derten Bedingungen ent-
sprochen werden. 

Die CDU möchte die Entwick-
lung einer generalisierten Aus-
bildung unterstützen. Als Bei-
trag zur Lösung noch schwieri-
ger Fragen, wie z.B. die zukünf-
tige Verortung und Finanzie-
rung der Ausbildung betont sie 
die Bedeutung der Einfluss-
nahme Nordrhein-Westfalens 
im Bund auf das Gesetzge-
bungsverfahren. 

Wie steht ihre 
Partei zur be-
reits begonnen 
Modularisie-
rung der Fach-
weiter-
bildungen? 

Bündnis 90/ Die Grünen un-
terstützen die begonnene 
Modularisierung, fordern je-
doch eine europaweite Mo-
dularisierung in der Aus-, Fort 
und Weiterbildung nach EC-
VET mit dem Ziel eine Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse 
herzustellen. 

Die Modularisierung ist, aus 
Sicht der SPD, ein sinnvolles 
Instrument der Spezialisie-
rung der Studierenden und 
der Ausdifferenzierung der 
Studienabschlüsse. 

Hierzu erfolgt keine Stellung-
nahme. 

Die Partie hält alle Schritte gut 
und erforderlich, die zu einer 
Verbesserung der Weiterbil-
dung beitragen können. 



 
 

   
 

Welche Mög-
lichkeiten sieht 
Ihre Partei hin-
sichtlich einer 
horizontalen 
und vertikalen 
Durchlässigkeit 
(ECTS-
Anerkennung) 
innerhalb Euro-
pas? 

Bündnis 90/ die Grünen set-
zen sich für eine Modularisie-
rung dualer Ausbildungsgän-
ge ein. Sie fordern eine Aner-
kennung von Teilqualifikatio-
nen nach dem ECVET-System 
(European Credit System for 
Vocational Education and 
Training) und eine Anerken-
nung auf Vollqualifikationen. 
Des Weiteren fordern Bündnis 
90/ Die Grünen  eine Verzah-
nung des Leistungspunktesys-
tems der Hochschulen (ECTS) 
mit dem der beruflichen Bil-
dung um hier die Durchläs-
sigkeit und Flexibilität zu er-
höhen. 

Das ECTS wird von Seiten 
der SPD grundsätzlich positiv 
bewertet. Das deutsche 
Ausbildungssystem der Pfle-
ge muss kompatibel ge-
macht werden, wobei eine 
angemessene Einordnung 
im EQF sichergestellt werden 
muss. Des Weiteren muss 
eine anschlussfähige Stu-
diengansstruktur geschaffen 
werden  um international 
anerkannte Bildungsab-
schlüsse zu gewährleisten. 

Die verschiedenen Qualifika-
tionsstufen müssen durchläs-
sig bleiben und der Aufstieg 
in eine höhere Stufe bei ent-
sprechender Qualifikati-
on/Weiterbildung muss ge-
währleistet sein. 

Die CDU sieht durch eine 
ECTS-Anerkennung die Chan-
ce einer Attraktivitätssteige-
rung des deutschen Systems 
für Studierende aus dem Aus-
land. Sie erhofft in dem Zu-
sammenhang eine bessere 
Möglichkeit,  Systeme und 
Modelle aus dem Ausland 
besser kennen lernen und nut-
zen zu können. Ebenso betont 
die Partei die Bedeutsamkeit 
einer angemessenen Bewer-
tung der Ausbildung im euro-
päischen Vergleich. 



 
 

   
 

Wie steht ihre 
Partei zur pri-
mären Hoch-
schul-bildung 
im Pflegebe-
reich und zu 
dualen Stu-
dien-gängen? 

Bündnis 90/ die Grünen  leh-
nen eine primäre Hochschul-
bildung im Pflegebereich ab, 
da sie weder sachgerecht 
noch sinnvoll erscheint. Eine 
Erhöhung der Anzahl pflegeri-
scher Studienplätze und eine 
Ausweitung der Pflegefor-
schung werden unterstützt. 
 
 
 
  

Die Schaffung pflegewissen-
schaftlicher Studiengänge 
als auch duale Studiengän-
ge werden befürwortet, je-
doch die Gesamtkontur der 
entstandenen Studien-
gangsstruktur kritisiert. 

Parallele Strukturen von fach-
schulischer und akademi-
scher Ausbildung sind im Sin-
ne der FDP anzustreben. 
Hierbei ist die Akademisie-
rung ist als Ergänzung zu se-
hen. 

Die CDU bezieht nicht konkret 
Stellung zur primären Hoch-
schulbildung im Vergleich zu 
dualen Studiengängen. Sie 
beschreibt lediglich das 
wachsende Bedürfnis einer 
Akademisierung und weiteren 
Professionalisierung der Pfle-
geberufe. In diesem Zusam-
menhang beschreibt die Par-
tei die Möglichkeit und recht-
liche Gewährleistung in NRW 
für die Durchführung entspre-
chender Modellvorhaben. 



 
 

   
 

Pflegereform 2008: Pflegestützpunkte und Pflege-TÜV  

Wie sieht die 
grundsätzliche 
Positionierung 
Ihrer Partei zu 
den Pflege-
stütz-punkten 
aus? 

Bündnis 90/ die Grünen be-
fürworten die Einrichtung von 
Pflegestützpunkten. Jedoch 
wird die Kassennahe Ausrich-
tung vieler Pflegestützpunkte 
bemängelt, da sie nicht mit 
einer unabhängigen wohn-
ortnahen und Beratung ver-
einbar sei. Neben der inhaltli-
chen Ausrichtungen auf Pfle-
ge, sollen vermehrt Belange 
des Wohnens, der Alltagsbe-
wältigung und Belange von 
Menschen mit Behinderun-
gen in die Arbeit der Pflege-
stützpunkte aufgenommen 
werden. Somit fordern Bünd-
nis 90/ die Grünen  die Initiali-
sierung von Quartierstütz-
punkten, sowohl als Anlauf-, 
Informations- und Koordinie-
rungsstelle als auch als 
wohnortnahes Begegnungs-
zentrum. Des Weiteren for-
dern Bündnis 90/ die Grünen, 
dass die Planung der Stand-
orte von Pflegestützunkten in 
die Hände der Kommunen 

Die flächendeckende Ein-
führung von Pflegestütz-
punkten wird unterstützt, da 
sie zu einer besseren Vernet-
zung der Leistungen und 
eine Verbesserung des Bera-
tungsangebotes der ambu-
lanten Pflege beitragen. 

Die FDP kritisiert das Konzept 
der Pflegestützpunkte. Sie 
werden als zu teuer und zu 
bürokratisch angesehen. Zu-
dem bergen sie die Gefahr 
von Doppelstrukturen und 
der Verdrängung bestehen-
der Angebote. 

Die Pflegestützpunkte werden 
als Unterstützung dafür be-
trachtet, dass das grundsätz-
lich geforderte Ziel der Pfle-
gepolitik,  ein qualitativ und 
quantitativ gutes und ausge-
wogenes Angebot an Dienst-
leistungen und Einrichtungen, 
zu erhalten und weiter zu 
schaffen. Wichtig ist der CDU 
dabei dass neben den Pfle-
gekassen auch die kommuna-
le Seite bei der Einrichtung 
von Pflegestützpunkten einbe-
zogen wird. Anlass dieser For-
derung ist die Meinung, dass 
Pflegestützpunkte kassenu-
nabhängige Beratungs- und 
Anlaufstellen sein müssen und 
nicht parallel zu bereits beste-
henden Strukturen entstehen 
sollen. Sie sollen vielmehr dazu 
beitragen können bereits vor-
handene Strukturen zu erwei-
tern, zu verbessern oder effek-
tiver zu gestalten. 



 
 

   
 

gelegt wird. 

Wie stellt Ihre 
Partei sicher, 
dass es zwi-
schen den 
neuen Pflege-
stützpunkten 
und den vor-
handenen Ser-
vicestellen in 
NRW zu einer 
abgestimmten 
Beratung für 
die Betroffenen 
Bürger kommt? 
 

Zur Koordination von Bera-
tungsangeboten erfolgt kei-
ne Stellungnahme. 
 

Kritisiert wird die mangelnde 
Koordinationsfunktion der 
Landesregierung, welche 
die Implementierung der 
Pflegestützpunkte und auch 
die Vernetzung mit vorhan-
denen Angeboten voran-
treiben sollte. 

Zur Koordination von Bera-
tungsangeboten erfolgt kei-
ne Stellungnahme. 

Die CDU fordert eine Vernet-
zung bereits bestehender 
Strukturen von Kommunen 
und Pflegekassen. Als Grund-
voraussetzung dafür fordert 
die Partei eine Bündelung der 
bestehenden Strukturen, ab-
hängig von den örtlichen 
Möglichkeiten. Die Entstehung 
neuer Verwaltungsstrukturen 
soll vermieden werden. 

Welche finan-
ziellen Leistun-
gen sollen den 
Pflegestütz-
punkten über 
die Anschubfi-
nanzierung hin-
aus für die lau-
fenden Perso-

Sofern die Pflegestützpunkte 
Leistungen lokaler Anbieter 
mit in das Beratungsangebot 
aufnehmen, sollen laufende 
Personal- und Sachkosten 
finanziert werden. Zur Art und 
Weise der Finanzierung er-
folgt keine Stellungnahme. 

Zur Finanzierung der Leistun-
gen empfiehlt die SPD eine 
Orientierung am saarländi-
schen Modell, in dem jeweils 
zu einem Drittel Beiträge der 
Pflegekasse, der Kranken-
kasse und der öffentlichen 
Hand zusammenfließen. 
Hierbei ist jedoch die Finan-
zierung des letzten Drittels 

Die FDP verweist auf die be-
stehenden Deckungen der 
Personal- und Sachkosten 
durch die Kostenträger. 

Die dauerhafte Finanzierung 
der Pflegestützpunkte in den 
Regionen soll über die Pflege-
kassen und Kommunen si-
chergestellt werden. 



 
 

   
 

nal und Sach-
kosten gewährt 
werden? 

zwischen dem Land und 
dem Kommunen noch aus-
zuhandeln 
. 

Wie stellt ihre 
Partei die beste 
pflegerische 
Beratung sicher 
- durch Fach-
pflegekräfte 
oder durch So-
zial-
versicherungs-
fachangestell-
te? 

Bündnis 90/ die Grünen  for-
dern eine multiprofessionelle 
Beratungsstelle, in der neben 
Pflegefachkräften auch an-
dere Fachkräfte ihre Kompe-
tenzen einbringen. Dies be-
trifft jedoch nicht Sozialversi-
cherungsfachangestellte. 

Die SPD favorisiert eine ge-
meinsame Beratung durch 
Fachpflegekräfte als auch 
durch Sozialversicherungs-
fachangestellte. Dies er-
möglicht eine optimale Ver-
knüpfung von pflegerischer 
Beratung und Beratung über 
die Leistungsansprüche. 

Hierzu erfolgt keine Stellung-
nahme. 

Die CDU möchte sich grund-
sätzlich für eine qualifiziert 
hochwertige Beratung einset-
zen. Sie betont in diesem Zu-
sammenhang die Notwendig-
keit eines Zusammenspiels von 
Fachpflegekräften und Sozial-
versicherungsfachangestell-
ten. 



 
 

   
 

Wie kann auch 
Sicht Ihrer Par-
tei das Land 
NRW bei der 
Umsetzung des 
Pflege-TÜV aus 
dem Pflege-
reformgesetz  
sicherstellen, 
dass Prüfer für 
Heime mit ge-
fährlicher Pfle-
ge K.O. Krite-
rien ausspre-
chen können? 

Bündnis 90/ die Grünen leh-
nen es ab, dass trotz gravie-
render Mängel in einzelnen 
Teilbereichen der Prüfung im 
Endergebnis eine passable 
Gesamtnote erreicht werden 
kann. Die Ergebnisqualität 
und die Qualität der Einrich-
tung in Hinblick auf Wohnen, 
Kommunikation, Öffnung zum 
Wohnquartier und Stadtteil 
werden nur unzureichend 
oder überhaupt nicht gemes-
sen. Das Qualitätsprüfsystem 
soll inhaltlich und strukturell 
überarbeitet werden und 
den Prüfern soll eine bessere 
Rechtsgrundlage gegeben 
werden um sofort gegen 
gravierende Mängel vorzu-
gehen. 

Das bestehende System 
wird aufgrund des irrefüh-
renden Bewertungssystems, 
mit der Möglichkeit Mängel 
in einzelnen Prüfbereichen 
mit guten Leistungen ande-
rer Teilbereiche auszuglei-
chen, kritisiert. Des Weiteren 
werden bislang schienbar 
ambulante Dienste tenden-
ziell negativer bewertet 
aufgrund der unterschiedli-
chen Auswahl der Prüfkrite-
rien. Eine bundeseinheitliche 
Anwendung und Gewich-
tung von Prüfkriterien er-
scheint der SPD notwendig. 
Folglich setzt sich die SPD als 
Landesregierung für eine 
Veränderung der Prüfkrite-
rien in der  Arbeits- und So-
zialministerkonferenz auf 
Bundesebene ein und for-
dert eine stärkere Gewich-
tung der Kriterien für Pflege 
und medizinische Versor-
gung. 
 

Zu den Prüfungen ist der MDK 
oder durch die Pflegeversi-
cherung beauftragte Sach-
verständige befugt. Die Kün-
digung des Versorgungsver-
trages kann aufgrund nicht 
behobener Mängel veran-
lasst werden. 

Die CDU kritisiert im Vorfeld ein 
System, das z.B. nach Schulno-
ten bewertet. Sie schlagen 
vielmehr ein Instrument wie 
z.B. einen Fragebogen vor, der 
eine beschreibende Bewer-
tung der Pflegequalität von 
den zu Pflegenden und deren 
Angehörigen ermöglicht. 



 
 

   
 

Wohn- und Teilhabegesetz NRW  
Wie stellen Sie 
für die Zukunft 
sicher, dass 
genügend 
qualifizierte Al-
tenpflege-
fachpersonen 
in den Einrich-
tungen zum 
Einsatz   kom-
men werden 
und damit die 
Inhalte des 
Wohn- und Teil-
habegesetz 
umsetzen kön-
nen? 

Neben den Veränderungen 
im Bereich des Fachkräfte-
mangels (Integrative Ausbil-
dung und Veränderte Finan-
zierungsformen)  müssen ver-
lässliche Personalerfassungs-
instrumentes (wie z.B. das RAI 
oder LEP) implementiert wer-
den.  Des Weiteren muss die 
Finanzierung qualifizierten 
Pflegefachpersonals ent-
sprechend der Personalbe-
messung sichergestellt wer-
den.  

Eine Umlagefinanzierung 
über alle Pflegeinrichtungen 
soll zunächst die ausrei-
chende Menge an qualifi-
zierten Altenpflegekräften 
sicherstellen. Des Weiteren 
soll ein indikatorengestützes 
Monitoring über den Bedarf 
an Pflegefachkräften imp-
lementiert werden. Hierzu 
wird zunächst eine Voller-
hebung des Bedarfs aller 
stationären und ambulan-
ten Anbieter erforderlich, 
welche in regelmäßigen 
Abständen anhand von 
Stichproben aktualisiert 
werden soll. Zuletzt werden 
Personalbemessungsverfah-
ren für notwendig erachtet, 
da z.B. die Fachkraftquote 
von 50% in stationären Ein-
richtungen nicht der Be-
dürfnislage der Pflegebe-
dürftigen angemessen ist. 

Die FDP verweist auf den 
Verantwortungsbereich des 
Heimbetreibers sowie der 
Einrichtungsleitung, welche 
für die Sicherstellung ausrei-
chenden qualifizierten Perso-
nales zuständig sind. Das zu-
ständige Ministerium für So-
ziales kann durch Rechtsver-
ordnung Regelungen zu 
fachlichen und persönlichen 
Anforderungen erlassen. 

Die CDU ist davon überzeugt, 
dass der Erhalt der Mindest-
fachkraftquote durch das 
Wohn- und Teilhabegesetz 
gesichert ist. Im hinführenden 
Argumentationsstrang betont 
die Partei, dass durch das o-
ben genannte Gesetz der 
Begriff der bisherigen Fach-
kraft erweitert wurde und so-
mit eine neuer Spielraum und 
Einsatzmöglichkeiten für ganz 
unterschiedliche Berufsgrup-
pen (z.B. Therapeuten, der 
Koch) ermöglicht wird. Min-
destens 50% der Beschäftigten 
sollen weiterhin Fachkräfte 
sein. 
Als bisher gelungene Maß-
nahmen beschreibt die CDU 
den Erfolg des 1.000-Plätze-
Programms für die Altenpfle-
gekraftausbildung, durch die 
bereits erheblich mehr Auszu-
bildende durch Landesför-
dermittel geschult werden 
konnten. 



 
 

   
 

Wie sieht Ihre 
Unterstützung 
zu neuen 
Wohn-formen 
im Alter aus? 

Bündnis 90/ die Grünen unter-
stützen den Weggang von 
Großeinrichtungen und spre-
chen sich deutlich für  die 
Ausweitung von neuen 
Wohn- und Pflegeformen wie 
Hausgemeinschaften, Alten-
wohngemeinschaften oder 
das Wohnen mit Versor-
gungssicherheit aus. Auch 
die Förderung entsprechen-
der neuer Wohnkonzepte soll 
ausgeweitet werden. 

Die SPD spricht sich für 
Wohnformen aus, welche 
sowohl Selbständigkeit för-
dern und erhalten als auch 
gegenseitige und professio-
nelle Hilfe verbinden. Dies 
betrifft folglich Wohn- und 
Hilfsangebote im normalen 
Wohnumfeld. Auch die am-
bulante Pflege soll gefördert 
werden, um ein bestbe-
stimmtes Leben in der eige-
nen Wohnung möglich zu 
machen. 

Für die FDP stehen ambulan-
te Angebote der Versorgung 
im Vordergrund. Sie spricht 
sich für neue Wohnformen 
aus und favorisiert hierzu im 
Einzelnen folgende Konzepte: 
"altengerechte Stadt", 
"Wohnquartiere", Qualitäts-
siegel "Betreutes Wohnen für 
ältere Menschen in NRW". 

Grundsätzlich vertritt die CDU 
die Auffassung, dass ambulan-
te Angebote den stationären 
Angeboten vorzuziehen sind. 
Alternativ erwähnt die Partei 
die positive Resonanz von 
gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten mit gegenseitiger Unter-
stützung und das System des 
Hausnotrufs. Zusammenfas-
send beschreibt die Partei also 
alle Formen, die die Eigen-
ständigkeit des älteren Men-
schen und den Wunsch, mög-
lichst lange im eigenen zu 
Hause zu bleiben aufrechter-
halten. 



 
 

   
 

Welche Erfah-
rungen hat Ihre   
Partei bei der 
Umsetzung des 
Wohn- und Teil-
habegesetzes 
gemacht und 
wo sehen sie 
ggf. Korrektur-
bedarf? 

Bündnis 90/ die Grünen se-
hen dringenden Korrekturbe-
darf und haben dem Gesetz 
nicht zugestimmt. Die Wohn- 
und Nutzfläche pro Bewoh-
nerIn wird kritisiert, da im WTG 
40qm für jeden Bewohner 
vorgesehen sind, statt 50qm 
je Bewohner wie in den Woh-
nungsbauförderrichtlinien. 
Die Regelungen bezüglich 
Einzel- und Doppelzimmer, 
wird als unzureichend einge-
stuft und stattdessen das 
Recht auf Einzelzimmer ge-
fordert. Die Mitwirkungsmög-
lichkeiten der Bewohner vor 
allem in wirtschaftlichen Fra-
gen werden bemängelt und 
die Geltungsbereiche des 
WTG kritisiert, da er auch 
ambulante Wohnformen mi-
teinbezieht. Dies bringt Prob-
leme bei der Differenzierung 
zwischen ambulanten und 
stationären Einrichtungen zur 
Folge. Zuletzt werden die un-
terschiedlichen Vorgaben an 
ambulante Wohngemein-
schaften seitens des WTG 

Das WTG ist als "lernendes 
Gesetz" angelegt, um die 
Interessen aller Beteiligten 
berücksichtigen zu können. 
Die SPD kritisiert hier die un-
zureichende Implementie-
rung und Nutzung der nach 
§17 vorgegebenen Arbeits-
gemeinschaft, da diese 
nicht, wie gesetzlich gefor-
dert, in die bereits verab-
schiedeten Verordnungen 
und Erlasse zum Gesetz mit 
einbezogen worden ist.  

Die vermehrte Transparenz 
der zu veröffentlichen Heim-
berichte erscheint der FDP als 
verbesserungswürdig. Die 
Einschätzungen zur Gemein-
schaft, Teilhabe und Lebens-
qualität der Bewohner sind 
von besonderer Bedeutung, 
welche aus bisherigen Be-
richten von MDK und Heim-
aufsicht nicht hervorgehen. 
Betroffene und Angehörige 
sollen umfangreiches und 
zugleich verständliches In-
formationsangebot erhalten. 
Des Weiteren kritisiert die FDP 
die mangelnde rechtliche 
Klarstellung des Geltungsbe-
reiches des WTG. Hier sei eine 
Konkretisierung erforderlich. 

Die CDU unterstreicht die ziel-
unterstützende Wirkung des 
Wohn- und Teilhabegesetzes. 
Somit ist die Partei zufrieden 
über den Weg, ihre Ziele der 
Erhaltung von Selbstbestim-
mung und Individualität der 
Menschen erhalten zu kön-
nen. Die Partei sieht das 
Wohn- und Teilhabegesetz 
also als Schutzgesetz für die 
Bewohner in stationären 
Betreuungseinrichtungen. Die 
bisherige Umsetzung wird als 
gut bewertet. Die CDU räumt 
ein, dass die Umsetzung und 
das Gesetz an sich noch in der 
Anfangsphase stehen und zu 
Beginn auch noch viele Fra-
gen, die aus dem Bundes-
heimrecht stammen, geklärt 
werden mussten. 
Die Partei umschreibt das Ge-
setz als lernendes Gesetz, das 
selbstverständlich nach eini-
ger Zeit überprüft werden 
muss. 



 
 

   
 

und der Wohnungsbauförde-
rung kritisiert. 



 
 

   
 

Wie wollen sie 
die Entbüro-
kratisierung im 
Kontext der zu-
nehmend auf-
wändigeren 
Prüfungen der 
Einrichtungen 
durch Heimauf-
sicht und MDK 
fördern? 

Dokumentationssysteme und 
Qualitätsprüfungen müssen 
vereinfacht und somit har-
monisiert werden. Eine grund-
sätzliche Kritik am Prüfungs-
verfahren besteht jedoch 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Zuständigkeiten von 
Heimaufsicht und MDK müs-
sen klar voneinander abge-
grenzt werde um Mehr-
fachprüfungen und abwei-
chende Empfehlungen der 
jeweiligen Prüfstelle zu ver-
meiden. 

Durch das WTG erfolgte be-
reits ein umfangreicher Büro-
kratieabbau. 

Mit dem WTG sind bürokrati-
sche Hemmnisse abgebaut 
worden. Die CDU konkretisiert 
dies mit folgenden Aussagen: 
Umfang von Anzeige- und 
Dokumentationspflichten für 
Betreiber sind reduziert, Auf-
wand der von den Einrichtun-
gen zu übermittelnden Infor-
mationen ist gesenkt und inf-
rastrukturelle Anforderungen 
des Ordnungsrechts gekürzt 
worden. Ebenfalls gilt grund-
sätzlich ein Doppelprüfverbot 
im Bereich der pflegerischen 
Betreuung für die Aufsichtsbe-
hörde. Die Tatsache des Prüf-
auftrags an sich besteht trotz-
dem und klare Regeln für die 
Vorgehensweise existieren. Die 
Partei kritisiert, dass pauschale 
Bürokratievorwürfe einer gu-
ten Sache nicht weiterhelfen.  



 
 

   
 

Prävention und Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen  

Wo setzt ihre 
Partei in der 
Prävention 
psychischer 
Erkrankungen 
einen Schwer-
punkt und wel-
chen Anteil 
können profes-
sionell Pflegen-
de dabei 
wahrnehmen? 

Der Schwerpunkt der Präven-
tion psychischer Erkrankun-
gen liegt dem Bündnis 90/ die 
Grünen in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Hierzu gehören 
verschiedene Institutionen 
und Qualifikationen. Professi-
onell Pflegende sollen im Be-
reich der Beratung und Be-
gleitung bei aktivierenden 
und rehabilitierenden Maß-
nahmen in der körperbezo-
genen und therapeutischen 
Pflege tätig sein.  

Um psychische Verände-
rungen bei älteren Men-
schen frühzeitig diagnostizie-
ren und therapieren zu kön-
nen sind Fort- und Weiterbil-
dungsangebote für Pfle-
gende auf diesem Themen-
gebiet auszuweiten. Des 
Weiteren sind Präventions-
maßnahmen, wie z.B. prä-
ventive Hausbesuche oder 
Angehörigengruppen zu 
implementieren. 

Die FDP möchte sich stark 
machen, das bei der Lan-
desgesundheitskonferenz der 
Bereich der psychischen Er-
krankungen angemessene 
Berücksichtigung findet, unter 
Einbezug von Geschlecht, 
Lebensalter, Lebenslage und 
individuellem Erfahrungshin-
tergrund des Betroffenen. 
Eine gemeindenahe und und 
niedrigschwellige Weiterent-
wicklung der ambulanten, 
teilstationären und stationä-
ren Behandlung ist notwen-
dig. Starre Grenzen zwischen 
ambulanter und (teil-
)stationärer Behandlung oder 
auch zwischen der somati-
schen Medizin und Psychiat-
rie sollen aufgelöst werden.  
Zwangseinweisungen im Sin-
ne des PsychKG sollen redu-
ziert werden. Professionell 
Pflegende kommt im Bereich 
der Altenpflege bei der Früh-
erkennung von Depressionen 
eine bedeutende Rolle zu. 

Die CDU betont die Wichtig-
keit des frühzeitigen Erkennens 
und Behandelns von psychi-
schen Erkrankungen im Sinne 
von Sekundärprävention. Sie 
beschreibt ebenfalls die Not-
wendigkeit, das existierende 
Angebot von vorhandenen 
Hilfsstrukturen (ambulant, teil-
stationär und stationär) ziel-
gruppengerecht weiterzuent-
wickeln und dabei auf 
Niedrigschwelligkeit zu ach-
ten. Wie genau das erreicht 
werden soll beschreibt die 
Partei nicht. 



 
 

   
 

Wie kann das 
Wissensdefizit 
in  der Gesell-
schaft abge-
baut werden 
und dabei eine 
gezielte Ent-
stigmatisie-
rungs-
kampagne 
aus-sehen? 

Im Sinne des Bündnis 90/ die 
Grünen sind Aufklärungs-
kampagnen zum Abbau von 
Vorurteilen und Behand-
lungsmöglichkeiten psychi-
scher Erkrankungen bedeut-
sam. Diese Kampagnen sol-
len neben der Förderung des 
Hinterfragens von Stigmatisie-
rung und Diskriminierung, auf 
Integration psychisch er-
krankter Menschen und die 
Verbesserung der Medienbe-
richterstattung zum Ziel ha-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die SPD begrüßt die zuneh-
mende Entstigmatisierung 
psychisch erkrankter Men-
schen und möchte daher 
entsprechende Kampag-
nen zur Aufklärung über Ent-
stehung, Verbreitung, The-
rapie und Prävention von 
psychischen Erkrankungen 
unterstützen. 

Im Sinne der FDP sollte be-
sonderes Augenmerk auf die 
Aufklärung über psychische 
Erkrankungen, vor allem an 
Schulen, gelegt werden. Da-
zu gehört auch die Ursa-
chenbezogene Prävention 
von Suchterkrankungen ins-
besondere im Zusammen-
hang mit Alkoholkonsum. 

Die CDU schlägt diesbezüglich 
vor, bereits bei der Diagnose-
stellung grundsätzlich vorsich-
tig zu sein, das subjektive Erle-
ben des Betroffenen mit ein-
zubeziehen und auf Ansätze 
zu verzichten, die die Krank-
heitsursache nahezu aus-
schließlich in der persönlichen 
Lebensgeschichte suchen. 
Parallel dazu soll bereits in 
Schulen eine angemessene 
Aufklärung über psychische 
Erkrankungen und deren Fol-
gen angestrebt werden. Dar-
über hinaus beschreibt die 
Partei die besondere Bedeu-
tung einer breiten und ziel-
gruppenorientierten Aufklä-
rung über die Erkrankungsfor-
men an sich und deren Be-
handlungs- und Unterstüt-
zungsformen. 

Pflegekammer  



 
 

   
 

Wie steht ihre 
Partei zur Er-
richtung einer 
Pflegekammer 
in NRW? 

Die Idee einer umfassenden 
berufsständischen Vertre-
tungs- und Organisationsform 
für die Pflege wird seit Jahren 
von Bündnis 90/ die Grünen 
unterstützt. Ob die Pflege-
kammer dabei die sinnvollste 
Ausgestaltungsoption sei, 
bleibt offen, da die Pflicht-
mitgliedschaft seitens der 
GRÜNEN kritisiert wird. 

Die Implementierung einer 
Pflegekammer wird von Sei-
ten der SPD abgelehnt und 
auf die Gestaltungmöglich-
keiten im Rahmen einer Be-
rufsordnung verwiesen. Es 
wird auf die  Stellungnahme 
der Enquetekomission ver-
wiesen, welche neben ver-
fassungsrechtlichen Beden-
ken ein hohes Informations-
defizit bei professionell Pfle-
genden bezüglich Vor- und 
Nachteilen und den Bedin-
gungen einer Pflegekam-
mer ansprach. Diese Ein-
schätzung wurde im Januar 
2010 durch eine Anhörung 
im MAGS bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDP steht dem Konzept der 
Pflegekammer ablehnend 
gegenüber. Die Gründe hier-
für sind zum einen verfas-
sungsrechtliche Bedenken 
(Zwangsmitgliedschaft in 
nicht für erforderlich erachte-
te Kammer gehe dem Art. 9 
Abs. 3 GG entgegen), zum 
anderen Konflikte zwischen 
Landes- und Bundesrechtli-
chen Kompetenzen (Zustän-
digkeit für die Qualitätssiche-
rung). Zuletzt  wird angespro-
chen, das Pflegende über-
wiegend abhängig beschäf-
tigt sind, und daher sie nicht 
zu den freien Berufen zählen. 

Die Einrichtung einer Pflege-
kammer wird von der CDU für 
nicht erforderlich gehalten. 
Grundsätzlich gibt die Partei 
der Weiterentwicklung des 
Berufsbildes gegenüber einer 
Kammer den Vorrang. Als Ar-
gument nennt die CDU zum 
einen die bereits wirksam vor-
handenen Instanzen wie z.B. 
Berufsverbände, Gewerk-
schaften, Sozialversicherun-
gen, den MDK oder den Staat 
an sich und zum anderen die 
möglicherweise verfassungs-
rechtlich bedenkliche Einrich-
tung von Pflichtmitgliedschaf-
ten und Pflichtbeiträgen. 



 
 

   
 

 

Zusammenarbeit mit dem Pflegerat NRW  
Welche Mög-
lichkeiten se-
hen Sie, die 
geführten Ge-
spräche zwi-
schen ihrer Par-
tei und dem 
Pflegerat NRW 
weiter auszu-
bauen, damit 
in der nächsten 
Legislaturperi-

Bündnis 90/ die Grünen wer-
den die bislang gepflegten 
Kontakte zum Pflegerat NRW 
intensiv weiterführen. 

Die SPD ist weiterhin offen 
für einen Informations- und 
Erfahrungsaustausch. 

Die FDP ist weiterhin an ei-
nem regelmäßigen und ver-
trauensvollen Austausch mit 
dem Pflegerat NRW interes-
siert. 

Hierzu erfolgt keine Stellung-
nahme. 



 
 

   
 

ode ein regel-
mäßiger Aus-
tausch vor 
wichtigen Ent-
scheidungen 
stattfinden 
kann? 
Wie stellen Sie 
sicher, dass der 
Pflegerat NRW 
in pflegerele-
vanten Gesetz-
gebungsver-
fahren sowie in 
wichtigen Gre-
mien und Aus-
schüssen ver-
treten ist? 

Im Rahmen der Einflussmög-
lichkeiten sprechen sich 
Bündnis 90/ die Grünen  dafür 
aus, dass der Pflegerat NRW 
bei entsprechenden Anhö-
rungen im Landtag beteiligt 
sein soll. 

Da alle relevanten Akteure 
möglichst in den Gesetzge-
bungsprozess miteinbezo-
gen werden sollen, wünscht 
die SPD weiterhin die Exper-
tise des Landespflegerates 
bei den Verbändeanhörun-
gen in den Ministerien und 
Fachausschüssen. 

Aus Sicht der FDP war der 
Pflegerat an bisherigen An-
hörungen zum Thema Pflege 
eingebunden. Diese Koope-
ration soll fortgesetzt werden. 

Die CDU wird wie bisher auch 
zukünftig den Pflegerat als 
beratende Instanz in Gesetz-
gebungsverfahren mit einbe-
ziehen. 


